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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Streichung des Teilbudgets Gender im Erfolgsbudget 
 
Einzelplan  15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  15 04   Bezeichnung Hessische Hochschulen insgesamt 

Produktnummer  alle Bezeichnung alle Produkte 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
0 0       

14 Summe Aufwendungen 22.824.000 -22.824.000       

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge 0 0       

14 Summe Aufwendungen 23.882.300 -23.882.300       

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
      
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Die finanzielle Förderung der Berufung von Frauen schafft Anreize, Hochschullehrer aufgrund von Geschlecht und nicht 
aufgrund fachlicher Qualifikation zu beschäftigen. Ein derartiges Berufungsverfahren stellt eine massive Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes dar. Zudem sind Frauen in Forschung und Lehre aufgrund solcher Praktiken immer wieder 
dem Vorwurf ausgesetzt, ausschließlich aufgrund von Quoten o.ä. beschäftigt zu werden. Zusätzlich werden männliche 
Absolventen durch ausschließliche Prämien für weibliche Absolventen und Promotionen von Frauen in MINT-Fächern 
diskriminiert. Auch hier wird wieder ein Anreiz für die gezielte Anwerbung von weiblichen Studenten geschaffen, da 
Hochschulen einen finanziellen Vorteil gegenüber einer geschlechtsunabhängigen Anwerbung erlangen können. Somit ist 
das Teilbudget Gender komplett zu streichen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 12.Januar 2023 
 
Für die Fraktion 
der AfD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Robert Lambrou 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


